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Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung des Änderungsverfahrens 25 BO 
Quartier Feldmark zum Regionalen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft 

Städteregion Ruhr auf dem Gebiet der Stadt Bochum 

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen haben in ihren Sitzungen vom 27.03. bis 11.04.2019 die folgende Änderung 
zum Regionalen Flächennutzungsplan für die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr 
beschlossen:  

25 BO Quartier Feldmark 
Die Landesplanungsbehörde hat die o.g. Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan 
mit Erlass vom 04. September 2019 (Aktenzeichen: VIII B 3 – 30.18.01.08_25BO) gemäß § 
39 Abs. 2 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868), im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt.  

 

Gemäß § 14 Satz 3 LPlG in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) in der bis 
zum 12. Mai 2017 gültigen Fassung (Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. 
I S. 2414) geändert durch Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722)) wird die Änderung zum 
Regionalen Flächennutzungsplan – einschließlich Textteil / Begründung, Umweltbericht und 
der Zusammenfassenden Erklärung – beim Regionalverband Ruhr 
(Regionalplanungsbehörde) sowie den Städten  

- Bochum, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Straße 19, Amt für Stadtplanung und 
Wohnen 

- Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Amt für Stadtplanung und Bauordnung  
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- Gelsenkirchen, Rathaus Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstraße 12, Referat 61 – 
Stadtplanung 

- Herne, Technisches Rathaus, Langekampstraße 36, Fachbereich Umwelt und 
Stadtplanung 

- Mülheim an der Ruhr, Technisches Rathaus, Hans-Böckler-Platz 5, Amt für 
Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 

- Oberhausen, Technisches Rathaus Sterkrade (Gebäudeteil A), Bahnhofstraße 66, 
Bereich  5-1 / Stadtplanung 

zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten während der 
öffentlichen Dienststunden Auskunft erteilt. 
Alle Planunterlagen können darüber hinaus auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 
www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html eingesehen 
werden. 

Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen 
Bekanntmachungen durch die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der 
gesonderten öffentlichen Bekanntmachung durch die Landesplanungsbehörde im Gesetz- 
und Verordnungsblatt NRW Ziel der Raumordnung. 

Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 2 Abs.15 des Gesetzes vom 20.Juli.2017 (BGBl. I 
S. 2808) geändert worden ist, sind Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen und 
Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten. Grundsätze sind nach Maßgabe des § 4 ROG von den 
öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 

Hinweise:  

I. Gemäß § 11 Absatz 5 ROG wird auf Folgendes hingewiesen:  
 
Unbeachtlich werden 

1. eine nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. nach Absatz 3 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

3. eine nach Absatz 4 beachtliche Verletzung der Vorschriften über die 
Umweltprüfung, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des 
Regionalen Flächennutzungsplans gegenüber dem Regionalverband Ruhr 
(Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen:  
 
Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
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2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Regionalen 
Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des 
Regionalen Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Bochum, 
Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 

III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die Änderung des 
Regionalen Flächennutzungsplans nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des 
Regionalen Flächennutzungsplans vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, 
Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Herne, den 25.09.2019  Der Oberbürgermeister: Dr. Frank Dudda 

Öffentliche Zahlungserinnerung 

Die Zahlungsabwicklung der Stadt Herne als Vollstreckungsbehörde erinnert an die Zahlung 
der im Monat Oktober 2019 fällig werdenden Steuern und Abgaben.  

Bei verspäteter Zahlung müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Säumniszuschläge 
berechnet werden. Falls Mahnung und ggfs. zwangsweise Einziehung erforderlich werden, 
entstehen weitere Kosten. 

Die Bankverbindungen der Stadt Herne und das anzugebende Kassenzeichen entnehmen 
Sie bitte dem jeweiligen Heranziehungsbescheid. 

Herne, 4.10.2019  Zahlungsabwicklung als Vollstreckungsbehörde 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Manuel de Dios 

Berjano 
Für Herrn Manuel de Dios Berjano, * 19.02.1981 in Duisburg, zuletzt wohnhaft und gemeldet 
Hauptstr. 217, 44649 Herne, derzeit unbekannten Aufenthaltes, liegt bei der Stadt Herne, 
Fachbereich Bürgerdienste, Fahrerlaubnisbehörde, Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 6 - 9, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

 Bescheid vom 30.09.2019, Aktenzeichen 24/4-GO 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle  
Montag und Dienstag in der Zeit von 8:00 bis 15.30 Uhr  
Donnerstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr und  
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 30.09.2019 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für HELLAS IMPORTE 

GmbH 
Für die Firma HELLAS IMPORTE GmbH, letzte bekannte Anschrift: Beckerskamp 17, 45276   
Essen, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 6.18, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  

 Gewerbesteuerbescheid 2017 ff vom 17.09.2019 
 Vertragsgegenstandsnummer 5000100012046375 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und am Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr in 
Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 01.10.2019 
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